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Kindergarteninfo Nr. 7 / 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat folgende Themen: 
 
1. Warnung vor E-Mails der Telekom 
2. Gesundheitsmanagement 
3. Aufsichtspflicht: Bringen und Abholen von Kinder gartenkindern 
4. Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung 
5. Brandschutzhelfer 
 
1. Warnung vor E-Mails 
 

In den letzten Tagen und Wochen ist es immer wieder vorgekommen, dass E-Mails mit dem 
Absender der Firma Telekom sowohl bei Privatpersonen als auch bei verschiedenen Einrich-
tungen eingegangen sind, die den Empfänger in keiner Weise betreffen. Deshalb unser 
Warnhinweis: Löschen Sie diese E-Mails einfach - und vor allen D ingen, öffnen Sie auf 
keinen Fall den Anhang!  

 
2. Gesundheitsmanagement 
 

Im Gesundheitsmanagement gibt es eine erneute Zufriedenheitsumfrage. Dies ist ja dann 
bereits die zweite Zufriedenheitsumfrage. Mit der jetzigen Umfrage verfolgen wir zwei Ziele, 
nämlich 
 
1. wir wollen sehen, welche Ergebnisse sich durch das Gesundheitsmanagement mögli-

cherweise verändert haben; 
 
2. Ihre Rückmeldungen helfen uns dabei, die ab 2015 für alle Einrichtungen angebotenen 

Gesundheitstage (Oasentage) zu planen. 



 - 2 -

Die Umfrage besteht aus zwei Teilen. Der allgemeine Teil soll von allen Mitarbeitern/innen 
ausgefüllt werden. Beim besonderen Teil gibt es zwei Fragebögen, einen für Leitungskräfte 
und einen für Mitarbeiter/innen. Alle drei Fragebögen erhalten Sie mit diesem Rundbrief. Bit-
te füllen Sie immer die zwei aus, die Sie betreffen. Bitte gegen Sie alle Fragebogen bis zum 
31. Juli 2014 an uns zurück. Vielen Dank. 

 
3. Aufsichtspflicht: Bringen und Abholen von Kindergartenkindern 
 

In den letzten Leiterinnentreffen haben wir das Thema behandelt und wollten von Ihnen wis-
sen, ab welchem Alter Geschwisterkinder als abholberechtigte Personen gelten können. 
Nach Auswertung aller Leiterinnentreffen haben sich die Leiterinnen mehrheitlich für das Al-
ter ab 12 Jahren ausgesprochen. Somit gilt: Ist das Geschwisterkind 12 Jahre oder älter, 
wird dieses als abholberechtigte Person im Aufnahmeheft eingetragen. Unter 12 Jahren 
kann das Geschwisterkind unter bestimmten Voraussetzungen das Kindergartenkind eben-
falls abholen. In diesem Fall wird das Kindergartenkind aber als Alleingängerkind im Auf-
nahmeheft geführt. 

 
4. Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung 
 

Im Jahr 2012 waren wir in allen Kindergärten auf der Suche nach Legionellen. Dabei hat die 
Firma Eurofins GmbH Stichproben aus Ihren Wasserleitungen entnommen und diese unter-
sucht. Diese Stichproben werden wir im Herbst 2014 wieder in Ihren Kindergärten durchfüh-
ren und diese zukünftig auch jährlich wiederholen. Die Firma Eurofins wird sich in Kürze we-
gen eines Termins mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 
5. Brandschutzhelfer 
 

Die gesetzlichen Vorschriften fordern, dass in Kindertageseinrichtung Brandschutzhelfer be-
nannt und geschult sind. Diese haben vor allem die Aufgaben, Brandgefahren zu erkennen 
und zu beseitigen, Fluchtwege frei zu halten und im Brandfall für eine schnelle Evakuierung 
zu sorgen. Damit sind sie zusammen mit den Sicherheitsbeauftragten für die Sicherheit in 
den Einrichtungen verantwortlich. 

 
Das Gesetz sieht je Gruppe ein/en Brandschutzhelfer vor. Wir haben das Ziel, dass bis zum 
15. August alle Brandschutzhelfer benannt sind. Diese werden dann nach der Sommerpause 
geschult.  

 
Die Inhalte der theoretischen Schulung sind neben den Rechtsgrundlagen auch die Aufga-
ben des Brandschutzhelfers sowie die Gefahren eines Brandes und Löschmittel. Die Schu-
lungen finden in der Verrechnungsstelle statt. Referent ist Herr Egner, unsere Fachkraft für 
Arbeitssicherheit. Termine für die Schulung sind (jeweils von 8:30 - 12:30 Uhr oder  13:00 
Uhr - 17:00 Uhr): 

 
• Mittwoch 15.10.2014  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  oder  13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
• Mittwoch 29.10.2014  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  oder  13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
• Montag 03.11.2014  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  oder  13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
• Dienstag 18.11.2014  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  oder  13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Ihre verbindliche Anmeldung für einen der Termine senden Sie bitte bis 31. August 2014 an 
marion.ebel@vst-obrigheim.de. Eine praktische Brandschutzübung (besonders zum Um-
gang mit Feuerlöschern) wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Termine und Orte 
hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
Klaus Muth  Björn Mittmesser  Ulrike Braasch  Mario Wolf  Martin Schmelcher  Patrick Boos 


